
"Von: Konermann, Michael  

Gesendet: Donnerstag, 2. August 2018 11:07 

An: Wernig, Roland 
Betreff: Lösungsdialog Rohstoffsicherung Vulkaneifel; Stellungnahme ONB; Ihre E-Mail vom 

18.06.2018 

 
 
Sehr geehrter Herr Wernig, 
 
zum Konzeptentwurf des Büros agl vom 05.06.2018 nimmt die ONB wie folgt Stellung: 
 
Der Entwurf entspricht weitgehend den Zielen des Naturschutzes. 
 
Gegen die Aufnahme folgender Rohstoffflächen bestehen, wie bereits im bisherigen 
Abstimmungsprozess kommuniziert und im Beitrag der ONB begründet, Bedenken: 2483 Deudesfeld, 
2660 Grube Schalkenmehren, 2666 Wartgesberg (kleine Restfläche im Süden ohne Anschluss an 
vorhandene Abbaufläche). 
 
Wie im Landschaftsrahmenplan und im Beitrag der ONB dargelegt, sollte der weitere Rohstoffabbau 
in der Vulkaneifel auf bereits hochgradig vorbelastete Bereiche beschränkt werden. Folgende Flächen 
entsprechen nicht diesem Ziel: 3013 Reimerath (hier auch § 30-Biotop betroffen), 2583 Schönfeld, 
1788 Niveligsberg, 2664 (westl.) Tommelberg/Grube Winkel. 
 
Die Sicherung kleinerer Naturdenkmale innerhalb von dargestellten Rohstoffflächen (z. B. 2650 
Emmelberg) sollte durch geeignete textliche Festsetzungen gewährleistet werden. 
 
Die Festsetzung eines Raumes mit besonderem Koordinierungsbedarf ist grundsätzlich zu begrüßen. 
Die Abgrenzung sollte aber kritisch überprüft werden, da der „Kernbereich Landschaftsbild“ gemäß 
Landschaftsbildgutachten von 2011 lediglich eine schematische Darstellung ist und im Zuge der 
Aktualisierung des Beitrags der ONB nicht mehr übernommen wurde. Als Grundlage für eine 
geeignete Abgrenzung könnte die „vulkanisch geprägte Landschaft“ gem. LEP IV / 
Landschaftsprogramm dienen. 
 
Zum Datensatz der genehmigten Abbauflächen: Nach Kenntnisstand der ONB gibt es keine 
Genehmigung für den Abbau im Geltungsbereich des Naturschutzgebiets Nerother Kopf 
(Neunkirchen 3; 2644) und des Naturdenkmals Scharteberg (Kirchweiler 3, 2504). 
 
Es wird empfohlen, das Kriterium „Naturdenkmale“ dem Punkt „Landschaft“ und das Kriterium 
„Kernzone des Naturparks“ dem Punkt „Mensch…“ (oder „Landschaft“) zuzuordnen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Michael Konermann 
Referat Naturschutz 
 
STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTION NORD 
Stresemannstraße 3-5 
56068 Koblenz" 
 


